
 
 

Ihre IAV- Stelle informiert: 
Die Familienpflegezeit- Zeit für die Pflege Angehöriger 

 

Seit dem 01. Januar 2012 können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Familienpflegezeit 

beantragen. Dieses Modell soll pflegenden Angehörigen die Möglichkeit geben, Pflege und 

Beruf besser miteinander zu vereinbaren. 

 

Während der Familienpflegezeit können Arbeitnehmer über einen Zeitraum von maximal 

zwei Jahren ihre Arbeitszeit auf bis zu 15 Wochenstunden reduzieren, wenn sie einen 

Angehörigen pflegen. Wird z.B. die Arbeitszeit während der Familienzeit von 100  auf 50 % 

gekürzt, erhält der Arbeitnehmer weiterhin 75 % des letzten Bruttoeinkommens. Zum 

Ausgleich muss er nach Inanspruchnahme der Familienpflegezeit wieder 100 % arbeiten, 

erhält aber solange nur 75 % des Gehaltes, bis das Zeitkonto wieder ausgeglichen ist. 

Um gerade für kleinere und mittlere Betriebe das Risiko zu minimieren muss der 

Beschäftigte, der die Familienpflegezeit in Anspruch nimmt, eine 

Familienpflegezeitversicherung abschließen. Dies schützt den Arbeitgeber vor finanziellen 

Risiken, falls der Arbeitnehmer stirbt oder arbeitsunfähig wird, ohne das zuvor gewährte 

Entgelddarlehen ausgeglichen zu haben. Die Prämien sind lediglich gering und die 

Versicherung endet mit dem letzten Tag der Lohnrückzahlungsphase. 

Beitragszahlungen während der Familienpflegezeit sowie Leistungen der Pflegeversicherung 

zur gesetzlichen Rente bewirken einen Erhalt de Rentenansprüche. Diese Ansprüche steigen 

mit der Höhe der Pflegestufe. Damit halten pflegende Angehörige, trotz Ausübung der Pflege, 

die Ansprüche etwa auf dem Niveau der Vollzeitbeschäftigung. 

Personen mit geringem Einkommen werden eventuell sogar besser gestellt. 

Es besteht kein rechtlicher Anspruch auf die Familienpflegezeit- die Genehmigung liegt im 

Ermessen des Arbeitgebers.  
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